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RS UVS Niederösterreich 1992/02/27
Senat-BN-91-004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1992

Rechtssatz

Einem Mängelbehebungsauftrag nach §121 Abs1 WRG muß auch bei Vorliegen gewisser privatrechtlicher

Konstellationen entsprochen werden.

Es ist daher nicht mehr zu prüfen, ob tatsächlich Garantieansprüche bei Beauftragung eines anderen Unternehmens

untergehen, wenn für die Erreichung eines bestimmten Zustandes seitens der Behörde eine Frist vorgegeben wurde

und diese Frist vom ursprünglich errichtenden Unternehmen nicht eingehalten werden kann.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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